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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/16/10781
öffentlich
06.09.2016
Carola Mertins

Satzung über die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungspla-
nes Nr. 28 der Stadt Klütz für das Wohngebiet "Am Lindenring" - 
Ergänzung des Wohngebietes
- Abwägungsbeschluss -
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz führt das Aufstellungsverfahren für die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 28 der Stadt Klütz für das Wohngebiet "Am Lindenring" - Ergänzung des Wohngebietes 
als beschleunigtes Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung gemäß § 13a Bau-
gesetzbuch (BauGB) durch.
Der Entwurf der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28, bestehend aus 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) und den örtlichen Bauvorschriften über die 
äußere Gestaltung baulicher Anlagen, sowie der zugehörigen Begründung wurden für die 
Dauer eines Monats vom 10. Mai 2016 bis zum 14. Juni 2016 öffentlich ausgelegt. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB parallel beteiligt. Die Ab-
stimmung mit den Nachbargemeinden wurde gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Stel-
lungnahmen der Öffentlichkeit zum Entwurf des Bebauungsplanes im Rahmen der Ausle-
gung liegen nicht vor.
Im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens ergeben sich Stellungnahmen von Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange. Es ergeben sich:

- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.

Die Anregungen und Hinweise aus den Stellungnahmeverfahren wurden bearbeitet und in 
den Planunterlagen entsprechend ergänzt.
Die Abwägungsergebnisse sind in tabellarischer Form zusammengestellt.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt:

1. Die auf Grund der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 
2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Stadt Klütz unter 
Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 
Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB nicht eingegangen. Es ergeben sich
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Das Abwägungsergebnis macht sich die Stadt Klütz zu eigen. Das Abwägungsergeb-
nis gemäß Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
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2. Das Amt Klützer Winkel wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, von 
diesem Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen:
Werden vom Vorhabenträger übernommen. 

Anlagen:
Abwägungsunterlagen

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Anlage 1 zum Beschluss 2016-_________- 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt Klütz für das Wohngebiet am Lindenring – Ergänzung des Wohngebietes 

 1
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Grundlagen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Hinweise und Ergänzungen, die von Fachdiensten und dem Abfallwirtschaftsbetrieb 
vorgetragen wurden, werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
A 
zu 1. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und die Behandlung der Hinweise 
und Ergänzungen erfolgt nachfolgend. Eine Berücksichtigung erfolgt gemäß 
nachfolgender Behandlung. 
 
zu 2. 
Die Gemeinde hat sich nochmals mit der Aufstellung der 1. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 28 als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 
auseinandergesetzt. Der Verweis auf die aktuelle Rechtssprechung wurde geprüft.  
Das aufgeführte Urteil bezieht sich auf die Zulässigkeit des beschleunigten Verfahrens, ist 
jedoch für die vorliegende 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 28 der 
Stadt Klütz nicht zutreffend. Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes der 
Innenentwicklung ist die Zugehörigkeit des Plangebietes zum Siedlungsbereich der 
Gemeinde maßgeblich.  
Flächen eines Bebauungsplanes i.S. § 30 Abs. 1 und 2 BauGB sind grundsätzlich von der 
Zuordnung zum Siedlungsbereich und damit dem Bereich der Innenentwicklung 
auszugehen (BauGB-Kommentar, von Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg, fortgeführt von 
Krautzberger, § 13a, Rn. 35, Lfg. 110, August 2013).  
Der Großteil der Fläche der 1. Änderung und Ergänzung ist bereits durch den 
Bebauungsplan Nr. 28 beplant. Die zusätzlich hinzukommende Fläche befindet sich 
verinselt zwischen vorhandener Bebauung und dem bereits rechtskräftigen 
Bebauungsplan Nr. 28 und ist geeignet, den Siedlungszusammenhang zu festigen. Die 
äußeren Grenzen des Siedlungsbereiches werden durch die 1. Änderung und Ergänzung 
des Bebauungsplanes Nr. 28 nicht in den Außenbereich hinein erweitert. 
 
Auch im Hinblick auf die bislang noch nicht vorgenommene Realisierung der Planung ist 
hervorzubringen, dass der Bebauungsplan seit Oktober 2010 Rechtskraft besitzt. Das 
Verfahren zur 1. Änderung und Ergänzung wurde mit dem Aufstellungsbeschluss der 
Stadt Klütz vom Juli 2013 und seiner Bekanntmachung eingeleitet, um Anpassungen der 
Planung vorzunehmen. Die Realisierung steht außer Frage.  
 
Im Übrigen ist auch dem zitierten Urteil (BVerwG 4 CN 9.14) zu entnehmen, dass der 
Gesetzgeber zu den Gebieten, die für Bebauungspläne der Innenentwicklung in Frage 
kommen, "innerhalb des Siedlungsbereichs befindliche Gebiete mit einem 
Bebauungsplan, der infolge notwendiger Anpassungsmaßnahmen geändert oder durch 
einen neuen Bebauungsplan abgelöst werden soll" zählt. 
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 28 der Stadt Klütz wird mit der vorliegenden 
Bauleitplanung geändert und ergänzt; die Stadt Klütz bleibt bei der Aufstellung im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 3. 
Auf Grund der vorhergehenden Darlegungen zu Pkt. A Ziffer 2 dieser Auswertung ist ein 
Verfahren zur Änderung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht 
vorzunehmen.  
Der Flächennutzungsplan ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für die berührten 
Teilflächen im Wege der Berichtigung anzupassen. 
 
zu 4. 
Die Verfahrensvermerke sind gemäß dem Verfahrensverlauf zu formulieren. Die 
Aufstellung als Bebauungsplan der Innenentwicklung ist auf Grund der vorhergehenden 
Auswertung (Pkt. A Ziffer 2) zugrunde zu legen. 
 
zu 5. 
Die Stadt Klütz hat die vorhandene Hecke - soweit möglich - zum Erhalt festgesetzt. 
Diese Festsetzung überlagert die Festsetzung des Baugebietes (WA). Eine Festsetzung 
von Grünfläche hier ist nicht vorgesehen. Die Stadt Klütz bleibt bei ihrer Festsetzung. 
 
zu 6. 
Der Bestand an Gehölzen ist zu erhalten. Grundlage ist die Festsetzung der "Umgrenzung 
von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen" (Planzeichen 13.2.2). 
 
zu 7. 
Die Bäume im Park sind als Darstellung ohne Normcharakter vorgenommen worden.  
Im Text - Teil B wurde festgesetzt, dass innerhalb der Parkanlage die Großbaumbestände 
zu erhalten sind (III.2). 
 
zu 8. 
Bei der Festsetzung von Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB ist zwischen 
öffentlichen und privaten Grünflächen zu unterscheiden. Dabei kommt es nicht auf die 
Eigentumsverhältnisse an, sondern auf die Nutzung. Die benannte Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung "Schutzgrün" ist für jedermann (die Öffentlichkeit) betretbar; eine 
Beschränkung des Personenkreises wird nicht vorgenommen. Somit bleibt die Stadt Klütz 
bei der Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche. 
Ein ggf. notwendiger Widmungsakt ist außerhalb der vorliegenden Bauleitplanung 
vorzunehmen. 
 
zu 9. 
Die Dachneigung ≤ 10° wird wie angeregt festgesetzt. Die Planzeichnung ist zu ergänzen. 
 
 

 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 10. 
Die Stadt Klütz verzichtet künftig auf die Festsetzung einer Traufhöhe für das WA 5. 
Die Firsthöhe wird künftig festgesetzt mit 7,50 m. 
Die Planunterlagen sind anzupassen. 
 
zu 11. 
Wird gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 12. 
Die Höhenfestsetzung wird überarbeitet im Hinblick auf eine eindeutige rechtssichere 
Festlegung. Die aktuelle Rechtssprechung diesbezüglich ist zu beachten. Die textliche 
Festsetzung I/ 6. ist zu überarbeiten. Die Begründung ist anzupassen. 
 
zu 13. 
Es wird auf die Dachneigung ≤ 30° abgestellt. 
 
Zu 14.  
Es geht um die Farbe der Dacheindeckung. Dies ist eindeutig formuliert. Die Stadt Klütz 
bleibt bei der Formulierung, da eine Beschränkung auf Dachziegel allein nicht 
vorgenommen werden soll. 
 
Zu 15. 
Der nördliche Teilbereich des WA 1 ist konkret und eindeutig in der Festsetzung zu 
benennen. Die textliche Festsetzung II./ 1.1 ist zu ergänzen. Die Begründung ist zu 
ergänzen. 
 
Zu 16. 
In der Festsetzung wird auf ≤ 10° abgestellt. Die textliche Festsetzung II/ 1.2 ist zu 
ergänzen. 
 
Zu 17. 
Die Stadt Klütz prüft, ob die Formulierungen vereinfacht werden können. 
Ggf. ist der Text - Teil B II/ 1.1 - 1.3 zu überarbeiten. 
 
Zu 18.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 19: 
Zur positiven Gestaltung des Straßenbildes und eindeutigen Bestimmung der Höhe der 
Einfriedungen wird auf einen Bezugspunkt abgestellt.  
 
Zu 20: 
Die Festsetzung II/ 3.2 wird gestrichen. Statt dessen wird ein entsprechender Hinweis 
formuliert, um die Absichten der Stadt Klütz bereits auf Bebauungsplanebenen 
darzulegen. Die Baulasteintragung dient der dauerhaften Sicherung einer 
straßenbegleitenden Heckenanpflanzung auf den privaten Grundstücken. 
 
Zu 21: 
Es wird ein Verweis auf die textliche Festsetzung III./5. ergänzt. 
 
 

 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 22: 
Die Stadt Klütz bleibt bei der Formulierung. Der Großbaumbestand ist zu erhalten. 
 
Zu 23: 
Die innere Erschließung wird hinsichtlich des Flächenverbrauchs der Verkehrsanlagen 
mit der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 28 optimiert. Die 
Haupterschließungsstraße innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung und 
Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 28 wird von 7,60 m auf 6, 50 m reduziert. 
Als Wohnstraße wurde ein verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt. 
Das Straßenprofil ist den Planunterlagen zu entnehmen.  
Die Stadt Klütz hat sich in diesem Zuge nochmals mit der  Festsetzung III.6 zu 
straßenbegleitenden Bäumen und Solitärpflanzungen beschäftigt. Unter Berücksichtigung 
der technischen Anforderungen an die Verkehrsführung (Begegnungsfälle, Ein- und 
Ausfahrten, etc.) sollen die Baumpflanzungen innerhalb der Verkehrsfläche 
vorgenommen werden, einseitig und mit einem Abstand der einzelnen Bäume 
untereinander bis zu 25 m.  
Die Stadt Klütz bleibt bei der festgesetzten Straßenbreite. 
Die textliche Festsetzung III.6 ist anzupassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 24. 
Die Rechtsgrundlagen werden entsprechend angepasst. 
Die textlichen Festsetzungen sind zu ändern 
 
Zu 25. 
Die Stadt Klütz nimmt diese Ausführungen zur Kenntnis. Die Stadt Klütz hat sich mit den 
nachrichtlichen Übernahmen unter IV.6 bis IV.8 beschäftigt. Die Ausführungen des 
Landkreises, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen, 
Bauleitplanung sind nicht nachvollziehbar. 
Im Zusammenhang mit der Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde legt die Stadt 
Klütz andere Maßnahmen für Ausgleich und Ersatz fest. Die Stadt Klütz bzw. der 
zuständige Erschließungsträger erwirbt Kompensationsflächenäquivalente in der 
Landschaftszone Ostseeküstenland. Dies ist vor Satzungsbeschluss zu regeln. 
Zu IV.7: die externe CEF-Maßnahme wird weiterhin so vorgesehen. 
Zu IV.8: die Realisierung der Maßnahme wird im Zusammenhang mit dem Projekt 
überprüft und gesichert. 
 
 
Zu 26. 
Die Begründung ist entsprechend anzupassen. 
 
Zu 27. 
Die Stadt Klütz bleibt bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
gemäß § 13a BauGB. Damit ist für betroffene Teilflächen lediglich die Berichtigung des 
Flächennutzungsplanes vorzunehmen. Es wird auf die vorhergehenden Ausführungen 
unter Pkt. A Ziffer 2 dieser Auswertung verwiesen. 
 
 
B  
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
 
 
 
 
C 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 2. 
Schädliche Bodenveränderungen sind nicht bekannt.  
 
Zu 3. 
Die Hinweise zum Bodenschutz sind im Rahmen der weiterführenden Planung und 
Durchführung der Baumaßnahmen zu beachten.  
 
zu 4. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
C  
Zu 1. 
Seitens der Immissionsschutzbehörde werden keine entgegenstehenden Belange geltend 
gemacht. 
 
Zu 2. 
Ausführungen zum Lärmgutachten i.V.m. den geplanten Änderungen auf Grund der 
vorliegenden Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. Es bestehen keine 
immissionsschutzrechtlichen Bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
Zu 1. 
Es wird auf die nachfolgende Auswertung der hervorgebrachten Anregungen verwiesen. 
Die Belange des Naturschutzes werden in die gemeindliche Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 
eingestellt.  
 
 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
Zu 2. 
Die Ausführungen zum Geltungsbereich der 1. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 28 und zur Verfahrensführung des Aufstellungsverfahrens werden 
zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3. 
Die Stadt Klütz nimmt die Ausführungen in der Stellungnahme zur Kenntnis. Von der 
externen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme in dem Flächenpool „Rietenkoppel“ in der 
Gemeinde Zierow nimmt die Stadt Klütz nunmehr Abstand. Diese Maßnahme wird für 
andere Eingriffsobjekte genutzt. Die Stadt Klütz passt ihre Festsetzungen im 
Bebauungsplan und die nachrichtlichen Übernahmen in Bezug auf die externen 
Ausgleichsflächen an. Die auszugleichenden Eingriffe werden auf anderen Flächen in der 
Landschaftszone Ostseeküstenland erbracht. Diesbezüglich erwirbt die Stadt Klütz bzw. 
der von der Stadt Klütz beauftragte Erschließungsträger entsprechende 
Kompensationsflächenäquivalente in der Landschaftszone Ostseeküstenland. Die 
Zuordnung erfolgt. Eine nachrichtliche Übernahme in den Text-Teil B wird 
berücksichtigt. Die Regelung hierzu erfolgt vor dem Satzungsbeschluss. 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Die zuständige Behörde folgt den diesbezüglichen Darlegungen und Festsetzungen aus 
fachlicher Sicht. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
Zu 5. 
Die aktuellen Rechtsgrundlagen werden aufgeführt und sind zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
Zu 1. 
Entgegenstehende Belange werden von der unteren Wasserbehörde nicht hervorgebracht. 
 
Zu 2. 
Aufgrund des vorgelegten Entwurfes werden keine zusätzlichen Anforderungen 
hervorgebracht.  
 
Zu 3. 
Es wird auf die Auswertung der Stellungnahme der unteren Wasserbehörde zum 
Vorentwurf verwiesen. Die Stellungnahme vom 26.11.2015 mit Auswertung wird 
beigefügt (siehe nachfolgend). 
 
Zu 4. 
Die aktuellen Rechtsgrundlagen werden aufgeführt und sind zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
Zu 1. 
Innerhalb des Geltungsbereiches der vorliegenden Bauleitplanung sind weder Bau- noch 
Bodendenkmale nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand bekannt. 
 

 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 2. 
Der Abschnitt 14.1 der Begründung sowie der Punkt 1. unter "IV. Hinweise" der 
textlichen Festsetzungen wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken seitens der Kommunalaufsicht 
bestehen.  
 
zu 2. 
Die Stadt Klütz wird die Erschließung voraussichtlich einem Erschließungsträger 
übertragen und die Aufwendungen refinanzieren. 
 
 
 
 
 
H 
Zu 1. 
Die Anforderungen der technischen Planung werden bei der Erstellung der verbindlichen 
Bauleitplanung berücksichtigt. Die Bauleitplanung nutzt die Vorgaben der technischen 
Planung, die zur Verfügung gestellt wurde. Die Anforderungen der RASt 06 sind zu 
beachten. 
 
Zu 2. 
Die Anforderungen der RASt 06 sind zu beachten. Eine Berücksichtigung erfolgt im 
Rahmen der technischen Planung.  Die Fläche für die Fahrbahn und die 
Senkrechtaufstellung ist ausreichend breit im Bebauungsplan vorgesehen.  
 
Zu 3. 
Die Anforderungen an die technische Planung sind jeweils dann im entsprechenden 
Verfahren zu beachten. 
 
 

 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass weder Anregungen noch Hinweise gegeben 
werden. Belange sind nicht berührt. 
 
I 
 
Zu 1. 
Belange werden nicht geltend gemacht. 
 
J 
zu 1. 
Die Befahrung des aufgeführten privaten Wohnweges durch den Abfallentsorger wird 
nicht vorausgesetzt. Die Abfallbehälter sind gemäß der geltenden Satzung zur 
Abfallentsorgung am Abholtag an der Planstraße B auf den Nebenflächen des privaten 
Wohnweges bereitzustellen. Da es sich voraussichtlich um 3 Grundstücke handeln wird, 
ist Festsetzung eines Standortes für die Abfallbehälter in der vorliegenden Bauleitplanung  
nicht erforderlich. Die Abfallentsorgung ist auch ohne diese als gesichert zu betrachten. 
 
Zu 2. 
Die Hinweise sind über die Bauleitplanung hinaus mit der technischen Planung der 
Erschließungsanlagen zu beachten. 
 
Zu 3. 
Die Hinweise sind über die Bauleitplanung hinaus mit der technischen Planung der 
Erschließungsanlagen zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 
 
Es wird auf die Behandlung der Anlage verwiesen. 
 
 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme der unteren Wasserbehörde vom 26.11.2015 mit Auswertung  
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 12. 
Diese Festsetzung wird entsprechend überarbeitet. Für die Grundstücke, die hiervon 
betroffen sind, wird eine andere Regelung getroffen. Damit wird eine bessere Ausnutzung 
der Grundstücke möglich. Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
zu 13. 
Die Hinweise und Ergänzungen werden beachtet. 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur Wasserversorgung keine Hinweise bestehen. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Hinweise bestehen. 
 
zu 4. 
Das Regenwasserrückhaltebecken wird gemäß der technischen Planung für die 
Entwässerung übernommen. Die Flächen werden entsprechend der Zielsetzung 
berücksichtigt, so dass eine schadlose Rückhaltung und Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers möglich wird. Auf die Nebenanlage in der Grünfläche wird 
verzichtet. 
 
zu 5. 
Die Anforderungen sind entsprechend im Rahmen der technischen Planung zu prüfen und 
im erforderlichen Umfang zu erfüllen. 
 
zu 6. 
Die Anforderungen der Behörden und TÖB, die für die schadlose Ableitung des 
anfallenden Oberflächenwassers verantwortlich sind, sind im jeweils erforderlichen 
Umfang im Rahmen der technischen Planung zu beachten und zu erfüllen. 

 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 7. 
Die Anforderungen werden entsprechend beachtet. Die Stadt Klütz hat sich entschieden, 
beschichtete Flächen zu verwenden; andernfalls wären im Ausnahmefall 
Vorbehandlungsanlagen wohl notwendig. 
 
zu 8. 
Die Anforderungen an den Gewässerschutz sind entsprechend zu beachten. 
 
zu 9. 
Die Rechtsgrundlagen, die der Stellungnahme zugrunde liegen, sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass entgegenstehende Belange benannt werden, die im 
Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksichtigt werden müssen. 
 
zu 2. 
Auf den Baumschutz wird eingegangen. Auf den Schutz der Walnuss wird eingegangen. 
Der Plan wird geringfügig ausgeformt und korrigiert. Der Schutzbereich um die Walnuss 
wird gekennzeichnet, so dass der Baumschutz gesichert werden kann. 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.  
Die Hinweise zu Aufnahme- und Sicherungspunkten werden zur Kenntnis genommen. 
Die Aufnahme- und Sicherungspunkte sind dauerhaft zu erhalten.  
 
zu 2.  
Die Kartengrundlage hat den Anforderungen des Liegenschaftskatasters zu entsprechen.  
 
 
 
 
zu 3.  
Die Karte wird den Verfahrensunterlagen beigefügt. Die Anforderungen des Amtes sind 
entsprechend zu beachten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 

18 von 63 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-_________- 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt Klütz für das Wohngebiet am Lindenring – Ergänzung des Wohngebietes 

 17 

19 von 63 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-_________- 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt Klütz für das Wohngebiet am Lindenring – Ergänzung des Wohngebietes 

 18

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen und Bedenken vorgetragen 
werden. Die Flächen innerhalb auf denen derzeit noch eine landwirtschaftliche Nutzung 
erfolgt sind bereits mit dem Bebauungsplan Nr. 28 beplant; Baurecht besteht. Somit 
werden durch die 1. Änderung und Ergänzung keine landwirtschaftlichen Flächen 
beansprucht.  
 
zu 2.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass kein Verfahren der Neureglung durchgeführt wird.  
 
zu 3.  
Die aus Sicht der Stadt erforderlichen Behörden des Naturschutzes wurden beteiligt. 
Weitere Beteiligungen sind aus Sicht der Stadt Klütz nicht erforderlich.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
Zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Gewässer erster Ordnung nicht berührt sind und 
keine wasserwirtschaftlichen Bedenken bestehen.  
 
Zu 5.  
In Bezug auf Altlasten wurden durch den Landkreis keine Anregungen und Hinweise 
mitgeteilt. Somit sind keine Anforderungen zu beachten.  
 
Zu 6. 
Die Anforderungen an den Bodenschutz sind zu beachten.  
 
Zu 7. 
Bedenken werden nicht vorgetragen, so dass die Stadt Klütz davon ausgeht, dass keine 
Belange geltend gemacht werden und die vorliegende Bauleitplanung aus fachlicher Sicht 
Zustimmung findet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Beurteilungsgrundlagen zur landesplanerischen Beurteilung werden zur Kenntnis 
genommen.  
 
zu 2. 
Die Ausführungen zu den vorgelegten Unterlagen und Planungszielen werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Zu 3. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, 
dass der vorliegenden Bauleitplanung keine Grundsätze und Ziele der Raumordnung 
entgegen stehen. 
Die Stadt Klütz weist darauf hin, dass die derzeit noch landwirtschaftlich genutzte Fläche 
bereits mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 28 beplant ist und Baurecht besteht. 
Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst, da die 1. Änderung 
und Ergänzung als Bebauungsplan der Innenentwicklung  gemäß § 13a BauGB aufgestellt 
wird. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Hinweise werden durch die Verwaltung beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange berührt sind. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bergbauberechtigungen vorliegen. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder ergänzenden Anregungen 
vorgebracht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Zur Stellungnahme wurde der Entwurf der 1. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 28 vorgelegt. 
 
Zu 2. 
Die Landesstraßen befinden sich in der näheren Umgebung des Geltungsbereiches und 
grenzen mit ihren Nebenflächen an. 
Unter Berücksichtigung der Ausbildung des Lärmschutzwalles an der L 03 ist die 
Ausbildung der Wendeanlage zu sichern und somit die Verkehrsfläche redaktionell an die 
aktuellen Flurstücksgrenzen, die nun die Örtlichkeit und damit den bereits vorhandenen 
Wall berücksichtigen, anzupassen. Eine Vergrößerung der Verkehrsfläche erfolgt 
dahingehend, dass das nordöstlich der Wendeanlage festgesetzte Allgemeine Wohngebiet 
entsprechend der notwendigen Fläche verringert wird. Die Stadt Klütz ist Eigentümer der 
gesamten Fläche. 
Die aktuellen Flurstücksgrenzen werden mit der 1. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 28 berücksichtigt. 
 
Zu 3. 
Aus verkehrlicher und straßenbaulicher Sicht werden keine Bedenken vorgetragen. 
 
Zu 4. 
Das Planverfahren zum Bebauungsplan Nr. 28 der Stadt Klütz war ein eigenständiges 
Verfahren; dieses Aufstellungsverfahren ist bereits abgeschlossen. Das Ergebnis der 
Abwägung wurde den Einwendern mitgeteilt. 
Die Stellungnahme des Straßenbauamtes zum Vorentwurf der 1. Änderung und 
Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt Klütz wird nachfolgend beigefügt. 
Auch hier äußerte das Straßenbauamt weder Anregungen noch Bedenken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme des SBA zum Vorentwurf mit Abwägung 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bundes- und Landesstraßen berührt sind. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Aufgrund der abseits gelegenen Bahnstrecke wird zur Kenntnis genommen, dass Belange 
nicht berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
zu 2. 
Anlagen oder Flächen  der Deutschen Bahn sind von der vorliegenden Planung nicht 
betroffen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass weder Anregungen noch Bedenken 
vorgetragen werden. 
 
zu 3. 
Die Kontaktinformationen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass die Deutsche Telekom Technik GmbH im Auftrag der 
Telekom Deutschland GmbH eine Stellungnahme abgibt. 
 
Zu 2. 
Bedenken oder Anregungen werden nicht vorgetragen. 
 
Zu 3. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Detaillierte Stellungnahmen sind im Rahmen der weiterführenden Planung und 
Durchführung der Baumaßnahmen einzuholen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Stellungnahme des Zweckverbandes vom 25.11.2015 wurde im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung abgegeben. Die Stadt Klütz hat sich damit auseinandergesetzt 
und entsprechend mit dem Entwurf berücksichtigt. 
 
zu 2. 
Innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes 
Nr. 28 sind keine zusätzlichen Anlagen zur Entwässerung aus dem angrenzenden 
Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 19 vorgesehen. Zur Entwässerung dieses 
Plangebietes, insbesondere des geplanten Sportplatzes, ist eine eigenständige Lösung 
geplant. Die Stadt Klütz hat dazu Abstimmungsgespräche mit dem ZVG zu führen.  
In der vorliegenden 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 28 sind keine 
Anforderungen aus dem Bebauungsplan Nr. 19 zu erfüllen. 
 
zu 3. 
Im Aufstellungsverfahren der vorliegenden Bauleitplanung erfolgt die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach den Vorgaben des 
Baugesetzbuches. Darüber hinaus erfolgen Abstimmungen und Regelungen im Rahmen 
der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 

32 von 63 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-_________- 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt Klütz für das Wohngebiet am Lindenring – Ergänzung des Wohngebietes 

 31

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
zu 2. 
Der Anlagen- und Leitungsbestand der E.DIS ist zu beachten und in die Überlegung zu 
integrieren. 
 
zu 3. 
Der Hinweis ist im Zuge der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen zu 
berücksichtigen. 
 
zu 4. 
Die Hinweise zur Einweisung sind im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von 
Baumaßnahmen zu beachten. 
Die Anforderungen an die Ergänzung der Stromverteilungsanlagen sind im Rahmen der 
technischen Planung zu beachten. 
Die Anforderungen an die zukünftige Versorgung sind im Zuge der technischen Planung 
und Vorbereitung zu beachten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen auf der 
Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung. 
 
Zur Kenntnis zu nehmen auf der 
Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. 
Die Verfahrensweise zur Erschließungsplanung wird zur Kenntnis genommen und ist im 
Zuge der weiterführenden Planung zu berücksichtigen. 
Vertragliche Regelungen sind zu schließen. 
 
Zu 6. 
Die Hinweise sind im Zuge der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen zu 
berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen auf der 
Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen auf der 
Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Ausführungen zu Versorgungsanlagen werden zur Kenntnis genommen, sh. 
nachfolgend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 2. 
Die Ausführungen zu den unverbindlichen Planunterlagen werden zur Kenntnis 
genommen. Der Hinweis auf aktuelle Planauszüge entspricht je nach Planungserfordernis 
den entsprechend bekannten Anforderungen an die Planung. Das Merkblatt „Schutz von 
Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ ist dann im Bedarfsfall entsprechend zu beachten. 
Ein Teilstück der bestehenden Gasleitung muss umverlegt werden, um vollständige 
Baufreiheit innerhalb des Gebietes zu schaffen. Es handelt sich dabei um den Bereich, der 
sich unmittelbar an der Ortsumgehungsstraße befindet, der seinerzeit nicht verlegt wurde. 
 
zu 3. 
Es werden keine weiteren Hinweise/ Forderungen zur 1. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt Klütz mitgeteilt. 
 
Zu 4. 
Die aufgeführte Stellungnahme wird nachfolgend beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahme HanseWerk zum Vorentwurf 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Ausführungen zu Versorgungsanlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 2. 
Die Ausführungen zu den unverbindlichen Planunterlagen werden zur Kenntnis 
genommen. Der Hinweis auf aktuelle Planauszüge entspricht je nach Planungserfordernis 
den entsprechend bekannten Anforderungen an die Planung. Das Merkblatt „Schutz von 
Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ ist dann im Bedarfsfall entsprechend zu beachten. 
Ein Teilstück der bestehenden Gasleitung muss umverlegt werden, um vollständige 
Baufreiheit innerhalb des Gebietes zu schaffen. Es handelt sich dabei um den Bereich, der 
sich unmittelbar an der Ortsumgehungsstraße befindet, der seinerzeit nicht verlegt wurde. 
 
zu 3. 
Die Anforderungen sind maßgeblich im Zuge der technischen Planung und Vorbereitung 
zu beachten. Grundsätzlich wird die Vereinbarkeit mit den Zielsetzungen der 
Bauleitplanung gesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Anlagen sind zum Gegenstand der Verfahrensunterlagen zu machen. 

 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege 
berücksichtigt sind. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass weitere Anregungen nicht gegeben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der landesrelevanten Gefahrenabwehr 
keine Bedenken bestehen. 
 
zu 2. 
Die sachlich und örtlich zuständigen Kommunalbehörden wurden beteiligt. Daraus 
ergeben sich keine Anforderungen. 
 
zu 3. 
Hinweise zur Vorgehensweise bei Munitionsfunden sind zu beachten. Die Einbindung im 
Zuge der Planung und Vorbereitung der baulichen Anlagen wird empfohlen. 
Die Planunterlagen enthalten bereits einen entsprechenden Hinweis. Dieser ist zu 
aktualisieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen vorhanden sind oder in nächster 
Zeit geplant sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass weder Anregungen noch Bedenken vorgebracht 
werden. Die Belange sind berührt. 
 
zu 2. 
Die Ausführungen können so nicht bestätigt werden. Es ergeben sich auch Gebäudehöhen 
von mehr als 6 m. Dies hängt mit der Ausnutzung der Dachneigung zusammen. Da jedoch 
die Gebäude deutlich unter 30 m Höhe entstehen werden, werden aus Sicht der Stadt 
Klütz keine Bedenken und eine Übereinstimmung mit den Zielen des Bundesamtes 
gesehen. 
Die Höhenfestsetzung im WA 5 wurde während des Planverfahrens angepasst. Es wird 
nun eine maximale Höhe der baulichen Anlagen im WA 5 von 7,50 m festgesetzt. Die 
Forderung der Bundeswehr, eine Höhe von 30 m über Grund nicht zu überschreiten, wird 
mit der vorliegenden Bauleitplanung eingehalten.  
Es ergeben sich keine weiteren Anforderungen. 
Eine nochmalige Beteiligung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens nimmt die Stadt 
Klütz aus diesem Grunde nicht vor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände erhoben werden.  
 
Zu 2.  
Gutachten sind nicht erforderlich.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen gegen den Entwurf bestehen. 
 
Zu 2. 
Die Lage im grenznahen Raum wird zur Kenntnis genommen. Festsetzungen im Sinne 
des Planungsrechts ergeben sich daraus nicht. 
Die gesetzlichen Anforderungen gelten ohnehin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte vorhanden sind. 
 
zu 2. 
Das Katasteramt wurde beteiligt. Die Stellungnahme wird den Verfahrensunterlagen 
beigefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 3. 
Die Beteiligung mit Schreiben vom 17.05.2016 erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
Zu 4. 
Die Belange des Waldes wurden mit dem vorgelegten Entwurf berücksichtigt. Die 
Festsetzungen finden die Zustimmung des Forstamtes. 
 
Zu 5. 
Die Ausnahmegenehmigung für die innerhalb des Waldabstandes angeordneten 
Parkplätze wird mit der vorliegenden Stellungnahme des Forstamtes erteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Vollmacht wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Planung und Anlagen berührt sind. 
 
zu 3. 
Eine Veränderung des Geltungsbereiches ist nicht vorgesehen. 
 
zu 4. 
Die Stadt Klütz nimmt die Zuständigkeit und den räumlichen Bereich zur Kenntnis. Die 
aus Sicht der Stadt Klütz erforderlichen Behörden und TÖB wurden beteiligt. Weitere 
Beteiligungen sind aus Sicht der Stadt Klütz nicht erforderlich. 
 
zu 5. 
Die Vollmacht und die Zuständigkeit werden zur Kenntnis genommen und entsprechend 
im Bedarfsfall beachtet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.  
 
Zu 2. 
Der Verkehrsanbindung gemäß dem Entwurf wird aus polizeilicher Sicht gefolgt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Flächen berührt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen im Bereich vorhanden sind. 
Belange sind nicht betroffen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
zu 2. 
Die allgemeinen Ausführungen zu naturschutzfachlichen und Umweltbelangen werden 
zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Maßnahmen im Plangebiet in Vorbereitung 
sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen bestehen. 
 
zu 2. 
Nachbarschaftliche Belange werden durch die Planung der Stadt Klütz nicht berührt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen hervorgebracht werden. 
 
zu 2. 
Nachbarschaftliche Belange werden durch die Planung der Stadt Klütz nicht berührt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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